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Zur Begrünung von konjunkturell stillgelegten Flächen dürfen 
Leguminosen nur im Gemenge verwendet werden, wobei der 
Anteil der Leguminosen in der Aussaatmischung maximal 20% 
betragen darf, 

12. für die Durchführung der Düngung ist ein auf den Einzelbe
trieb abgestimmter, kulturbezogener Düngeplan aufzustellen, 

13. die Düngung ist gemäß dem Düngeplan unter Berücksichti
gung des N-Entzugsverlaufs (zum Beispiel durch Bodenprobe) 
durchzuführen,

14. vor Vegetationsbeginn ist der Stickstoffgehalt des Bodens 
durch Bodenuntersuchungen zu ermitteln und bei der Düngung 
zu berücksichtigen.
Es ist mindestens eine Bodenprobe je Flächeneinheit (Schlag)
im Wasserschutzgebiet, mindestens jedoch eine Bodenprobe je
Hektar, durchzuführen. Bei gleicher Fruchtfolge und ver
gleichbaren Standortverhältnissen ist eine repräsentative Be
probung möglich. 
Diese Verpflichtung entfällt für Grünland und Dauerbrachen 
sowie für Rotationsbrachen, sofern dort keine Düngung erfolgt, 

15. bei Ernte der Letztkultur vor dem 15. September sind Brache
zeiten durch Anbau von Zwischenfrüchten (Zwischenkulturen
bzw. Zwischenbegrünung) auszuschließen,

16. beim Anbau von Frühkulturen ist ein Zwischenfruchtumbruch
vor dem 15. Dezember unzulässig; bei sonstigen Kulturen hat 
der Umbruch direkt vor Anbaubeginn zu erfolgen,

t,) Fassungsanlage 

17. das Neuanlegen und Erweitern von Flächen mit Sonderkultu
ren ist verboten, sofern nicht grundwasserschützende Techni
ken angewandt werden. 

§ 10

Verbote für die landwirtschaftliche und gartenbauliche 
Grundstücksnutzung beim Anbau von Sonderkulturen 

in der Zone II 
Für die landwirtschaftliche und gartenbauliche Grundstücksnut
zung beim Anbau von Sonderkulturen in der Zone II gelten zu
sätzlich zu den Verboten der§§ 4 und 5 und den Verboten und Ge
boten des§ 9 noch folgende Verbote: 
1. die Lagerung und Zwischenlagerung von organischen Düngern

und Silagen, 
2. die Neuanlage und Erweiterung von Flächen zum Anbau von 

Sonderkulturen. 
§ 11 

Verbote und Gebote für die landwirtschaftliche 
Grundstücksnutzung bei Vorhandensein einer 

Kooperationsvereinbarung 

Besteht zwischen dem Träger der öffentlichen Wasserversorgung 
und den im Wasserschutzgebiet wirtschaftenden Landwirten eine 
Kooperationsvereinbarung, der die Obere Wasserbehörde zuge
stimmt hat, gelten für die Landwirte, die an der Kooperationsver
einbarung beteiligt sind, anstatt der Verbote und Gebote in den 

§§ 7 bis 10 die Regelungen der Kooperationsvereinbarung. 






